
ANGABEN NACH § 289a BZW. 
§ 315a HGB SOWIE
ERLÄUTERNDER BERICHT DES VORSTANDS
GEMÄSS § 176 ABS. 1 SATZ 1 AktG

ZIFFER 1: ZUSAMMENSETZUNG DES GEZEICHNETEN 
KAPITALS
Das Grundkapital beträgt 179.100.000 € und ist in 179.100.000 

Aktien eingeteilt. Die auf Namen lautenden Aktien der 

Gesellschaft sind Stückaktien ohne Nennbetrag. Darüber hinaus 

bestehen keine weiteren Aktiengattungen.

ZIFFER 2: BESCHRÄNKUNGEN DER STIMMRECHTE 
ODER DER ÜBERTRAGUNG VON AKTIEN
Jede Aktie besitzt eine Stimme; es existieren weder 

Beschränkungen der Stimmrechte noch Beschränkungen, die die 

Übertragung von Aktien betreffen. Entsprechende 

Gesellschaftervereinbarungen sind dem Vorstand nicht bekannt.

ZIFFER 3: DIREKTE ODER INDIREKTE BETEILIGUNGEN 
ÜBER 10 % AM KAPITAL
Uns sind keine direkten oder indirekten Beteiligungen von über 

10 % am Grundkapital gemeldet worden.

Anhang, Sonstige Angaben, Beteiligungen an der K+S 
Aktiengesellschaft

ZIFFER 4: INHABER VON AKTIEN MIT SONDERRECHTEN, 
DIE KONTROLLBEFUGNISSE VERLEIHEN
Es gibt keine Aktien mit Sonderrechten, die Kontrollbefugnisse 

verleihen.

ZIFFER 5: STIMMRECHTSKONTROLLE BEI BETEILIGUNG 
VON ARBEITNEHMERN AM KAPITAL
Es existieren keine Stimmrechtskontrollen.

ZIFFER 6: GESETZLICHE VORSCHRIFTEN UND 
BESTIMMUNGEN DER SATZUNG ÜBER DIE ERNENNUNG 
UND ABBERUFUNG DER VORSTANDSMITGLIEDER UND 
ÜBER SATZUNGSÄNDERUNGEN
Bestellung und Abberufung des Vorstands regelt § 31 MitbestG 

i.V.m. § 84 AktG. Danach werden die Vorstandsmitglieder für die 

Dauer von höchstens fünf Jahren durch den Aufsichtsrat bestellt. 

Nach § 5 der Satzung besteht der Vorstand der K+S 

Aktiengesellschaft aus wenigstens zwei Mitgliedern. Die Anzahl 

bestimmt der Aufsichtsrat. Er kann ein Vorstandsmitglied zum 

Vorsitzenden des Vorstands ernennen. Der Aufsichtsrat kann die 

Bestellung zum Vorstandsmitglied oder die Ernennung zum 

Vorstandsvorsitzenden aus wichtigem Grund widerrufen.

Die Hauptversammlung kann Satzungsänderungen mit der 

einfachen Mehrheit des vertretenen Grundkapitals beschließen 

(§ 179 Abs. 2 AktG i.V.m. § 17 Abs. 2 der Satzung), sofern keine 

gesetzlich zwingenden höheren Mehrheitserfordernisse 

bestehen. 

ZIFFER 7: BEFUGNISSE DES VORSTANDS HINSICHTLICH 
DER MÖGLICHKEIT, AKTIEN AUSZUGEBEN ODER 
ZURÜCKZUKAUFEN
ERMÄCHTIGUNGEN ZUR SCHAFFUNG EINES NEUEN 
GENEHMIGTEN KAPITALS BZW. GENEHMIGTEN KAPITALS II 
MIT DER MÖGLICHKEIT ZUM AUSSCHLUSS DES 
BEZUGSRECHTS DER AKTIONÄRE
Der Vorstand wurde seitens der Hauptversammlung vom 

14. Mai 2025 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das 

Grundkapital der Gesellschaft bis zum 13. Mai 2030 gegen Bar- 

oder Sacheinlagen einmal oder mehrmals, insgesamt jedoch um 

höchstens 35.820.000,00 € durch Ausgabe von höchstens 

35.820.000 neuen, auf Namen lautende Stückaktien zu erhöhen 

(genehmigtes Kapital, § 4 Abs. 4 der Satzung). Das von der 
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Hauptversammlung am 10. Juni 2020 beschlossene genehmigte 

Kapital (§ 4 Abs. 4 der Satzung a.F.) wurde gleichzeitig 

aufgehoben. Seitens der Hauptversammlung vom 12. Mai 2021 

wurde der Vorstand ermächtigt, mit Zustimmung des 

Aufsichtsrats das Grundkapital der Gesellschaft bis zum 

11.  Mai  2026 gegen Bar- oder Sacheinlagen einmal oder 

mehrmals, insgesamt jedoch um höchstens 38.280.000,00  € 

durch Ausgabe von höchstens 38.280.000 neuen, auf Namen 

lautende Stückaktien zu erhöhen (genehmigtes Kapital II, 

§ 4 Abs. 5 der Satzung). Bei Durchführung einer Kapitalerhöhung 

aus dem genehmigten Kapital bzw. dem genehmigten Kapital II 

ist den Aktionären grundsätzlich ein Bezugsrecht einzuräumen. 

Die neuen Aktien können von einem durch den Vorstand 

bestimmten Kreditinstitut mit der Verpflichtung übernommen 

werden, sie den Aktionären anzubieten (mittelbares 

Bezugsrecht).

www.kpluss.com/hv2021
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Der Vorstand ist sowohl für das genehmigte Kapital als auch für 

das genehmigte Kapital II ermächtigt, mit Zustimmung des 

Aufsichtsrats das gesetzliche Bezugsrecht der Aktionäre bis zu 

einem anteiligen Betrag des Grundkapitals in Höhe von 10 % des 

Grundkapitals (beim genehmigten Kapital) bzw. in Höhe von 

19.140.000,00 € (beim genehmigten Kapital II) in den folgenden 

Fällen auszuschließen:

+ Für Spitzenbeträge, die infolge des Bezugsrechts entstehen.

+ Bei Kapitalerhöhungen gegen Bareinlagen, wenn der auf die 

neuen Aktien, für die das Bezugsrecht ausgeschlossen wird, 

insgesamt entfallende anteilige Betrag des Grundkapitals 10 % 

des bei Wirksamwerden der Ermächtigung bestehenden oder 

— sofern dieser Betrag niedriger ist — im Zeitpunkt der Ausgabe 

der neuen Aktien vorhandenen Grundkapitals nicht übersteigt 

und der Ausgabebetrag der neuen Aktien den Börsenpreis der 

bereits börsennotierten Aktien zum Zeitpunkt der endgültigen 

Festlegung des Ausgabepreises nicht wesentlich 

unterschreitet. 

+ Bei Kapitalerhöhungen gegen Sacheinlagen bis zu einem 

anteiligen Betrag des Grundkapitals von 17.910.000,00 € 

(beim genehmigten Kapital) bzw. 19.140.000,00 € (beim 

genehmigten Kapital II), wenn die neuen Aktien beim Erwerb 

eines Unternehmens, von Unternehmensteilen oder einer 

Unternehmensbeteiligung durch die Gesellschaft als 

Gegenleistung eingesetzt werden sollen.

+ Für das genehmigte Kapital zur Durchführung einer 

sogenannten Aktiendividende (Scrip Dividend), bei der den 

Aktionären angeboten wird, ihren Dividendenanspruch ganz 

oder teilweise als Sacheinlage gegen Gewährung neuer Aktien 

in die Gesellschaft einzubringen.

+ Für das genehmigte Kapital II, soweit dies erforderlich ist, um 

Inhabern von Wandlungs- oder Optionsrechten oder den zur 

Wandlung oder Optionsausübung Verpflichteten aus 

Schuldverschreibungen, die von der Gesellschaft oder einer 

ihrer Konzerngesellschaften begeben wurden oder noch 

werden, ein Bezugsrecht auf neue Aktien in dem Umfang zu 

gewähren, wie es ihnen nach Ausübung des Options- oder 

Wandlungsrechts oder der Erfüllung der Options- oder 

Wandlungspflicht als Aktionär zustehen würde.

Von den vorstehend beschriebenen Ermächtigungen zum 

Ausschluss des Bezugsrechts darf der Vorstand insgesamt nur in 

einem solchen Umfang Gebrauch machen, dass der anteilige 

Betrag der insgesamt unter Ausschluss des Bezugsrechts 

ausgegebenen Aktien 10 % des Grundkapitals nicht überschreitet 

(10  %-Grenze), und zwar weder zum Zeitpunkt der 

Beschlussfassung über diese Ermächtigungen noch zum 

Zeitpunkt ihrer jeweiligen Ausnutzung. Sofern während der 

Laufzeit des genehmigten Kapitals bzw. des genehmigten 

Kapitals II bis zu der jeweiligen Ausnutzung von anderen 

Ermächtigungen zur Ausgabe oder zur Veräußerung von Aktien 

der Gesellschaft oder zur Ausgabe von Rechten, die den Bezug 

von Aktien der Gesellschaft ermöglichen oder zu ihm 

verpflichten, Gebrauch gemacht und dabei das Bezugsrecht 

ausgeschlossen wird, ist dies auf die vorstehend genannte 10 %-

Grenze anzurechnen.

Die aufgrund der Ermächtigung in § 4 Abs. 4 der Satzung neu 

ausgegebenen Aktien (genehmigtes Kapital) dürfen zusammen 

mit aufgrund anderer Ermächtigungen während der Laufzeit 

dieser Ermächtigung neu ausgegebenen Aktien und mit Aktien, 

die auszugeben sind, um während der Laufzeit dieser 

Ermächtigung begebene Schuldverschreibungen mit 

Wandlungs- oder Optionsrecht oder mit Wandlungs- oder 

Optionspflicht (Schuldverschreibungen) zu bedienen, einen 

Anteil von insgesamt 40 % des Grundkapitals bei 

Wirksamwerden dieser Ermächtigung nicht überschreiten.

Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats 

die weiteren Einzelheiten von Kapitalerhöhungen aus dem 

genehmigten Kapital bzw. dem genehmigten Kapital  II 

festzulegen.

Durch die dem Vorstand bis zum 11. Mai 2026 bzw. 13. Mai 2030 

eingeräumte Möglichkeit, mit Zustimmung des Aufsichtsrats eine 
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Kapitalerhöhung mit begrenztem Bezugsrechtsausschluss 

durchzuführen (genehmigtes Kapital bzw. genehmigtes 

Kapital  II), wird der Gesellschaft auch zukünftig weiterhin 

Handlungsspielraum gegeben, einen etwaigen 

Finanzierungsbedarf schnell und flexibel decken zu können. 

ERMÄCHTIGUNG ZUR AUSGABE VON WANDEL- UND 
OPTIONSSCHULDVERSCHREIBUNGEN MIT DER 
MÖGLICHKEIT ZUM AUSSCHLUSS DES BEZUGSRECHTS DER 
AKTIONÄRE NEBST GLEICHZEITIGER SCHAFFUNG EINES 
BEDINGTEN KAPITALS
Ermächtigung zur Ausgabe von Wandel- und 
Optionsschuldverschreibungen
Der Vorstand ist ermächtigt, bis zum 13. Mai 2030 mit 

Zustimmung des Aufsichtsrats einmalig oder mehrmals auf den 

Inhaber und/oder auf den Namen lautende Wandel- und/oder 

Optionsschuldverschreibungen (Schuldverschreibungen) im 

Gesamtnennbetrag von bis zu 600.000.000,00 € mit oder ohne 

Laufzeitbegrenzung zu begeben und den Inhabern bzw. 

Gläubigern von Schuldverschreibungen Wandlungsrechte oder  

-pflichten bzw. Optionsrechte auf Aktien der Gesellschaft mit 

einem anteiligen Betrag des Grundkapitals von bis zu insgesamt 

17.910.000,00 € nach näherer Maßgabe der Wandel- bzw. 

Optionsanleihebedingungen zu gewähren bzw. aufzuerlegen. 

Der anteilige Betrag am Grundkapital der bei Wandlung 

auszugebenden Aktien darf den Nennbetrag der 

Schuldverschreibungen nicht übersteigen. Dieser Beschluss 

wurde seitens der Hauptversammlung vom 14. Mai 2025 gefasst; 

in diesem Zuge wurde die von der Hauptversammlung vom 

10.  Juni 2020 erteilte Ermächtigung des Vorstands, mit 

Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 9. Juni 2025 Wandel- und 

Optionsschuldverschreibungen im Gesamtnennbetrag von bis zu 

600.000.000,00 € zu begeben, und das hierfür geschaffene 

bedingte Kapital in § 4 Abs. 6 der Satzung a. F. aufgehoben.

www.kpluss.com/hv2025

Die Schuldverschreibungen können außer in Euro auch — unter 

Begrenzung auf den entsprechenden Euro-Gegenwert bei 

Ausgabe der Schuldverschreibung — in der gesetzlichen 

Währung eines OECD-Landes begeben werden. 

Schuldverschreibungen können auch durch 

Konzernunternehmen der Gesellschaft begeben werden; in 

diesem Fall ist der Vorstand ermächtigt, für die Gesellschaft die 

Garantie für die Schuldverschreibungen zu übernehmen und den 

Inhabern bzw. Gläubigern solcher Schuldverschreibungen 

Wandlungsrechte oder -pflichten bzw. Optionsrechte auf Aktien 

der Gesellschaft zu gewähren oder ihnen aufzuerlegen. Die 

Anleiheemissionen können in jeweils unter sich gleichberechtigte 

Teilschuldverschreibungen eingeteilt werden.

Den Aktionären der Gesellschaft steht grundsätzlich ein 

Bezugsrecht auf die Schuldverschreibungen zu. Die 

Schuldverschreibungen können auch von einem oder mehreren 

Kreditinstituten mit der Verpflichtung übernommen werden, sie 

den Aktionären der Gesellschaft zum Bezug anzubieten.

Der Vorstand ist jedoch ermächtigt, mit Zustimmung des 

Aufsichtsrats das Bezugsrecht für die folgenden Fälle ganz oder 

teilweise auszuschließen:

+ Sofern die Schuldverschreibungen gegen bar ausgegeben 

werden und der Ausgabepreis den nach anerkannten 

finanzmathematischen Methoden ermittelten theoretischen 

Marktwert der Schuldverschreibungen nicht wesentlich 

unterschreitet. Der Bezugsrechtsausschluss gilt jedoch nur für 

Schuldverschreibungen mit Wandlungsrechten oder -pflichten 

bzw. Optionsrechten auf Aktien mit einem anteiligen Betrag 

am Grundkapital von bis zu 10  % des Grundkapitals zum 

Zeitpunkt der Beschlussfassung oder — sofern dieser Betrag 

niedriger ist — zum Zeitpunkt der Ausübung der Ermächtigung. 

Bei der Berechnung der 10 %-Grenze ist der anteilige Betrag 

des Grundkapitals abzusetzen, der auf neue oder 

zurückerworbene Aktien entfällt, die während der Laufzeit 

dieser Ermächtigung unter Ausschluss des Bezugsrechts in 

direkter oder indirekter Anwendung des § 186 Abs. 3 Satz 4 

AktG ausgegeben oder veräußert werden. 

+ Sofern und soweit es erforderlich ist, um den Inhabern von 

Wandlungs- oder Optionsrechten auf Aktien der Gesellschaft 

bzw. den Gläubigern von mit Wandlungspflichten 

ausgestatteten Wandelschuldverschreibungen ein 

Bezugsrecht in dem Umfang zu gewähren, wie es ihnen nach 

Ausübung dieser Rechte bzw. nach Erfüllung der 

Wandlungspflichten zustehen würde.

+ Um Spitzenbeträge, die sich aufgrund des Bezugsverhältnisses 

ergeben, von dem Bezugsrecht der Aktionäre auszunehmen.

+ Soweit die Schuldverschreibungen im Zusammenhang mit 

dem Erwerb von Unternehmen, Beteiligungen an 

Unternehmen oder Unternehmensteilen gegen Sachleistungen 

ausgegeben werden, sofern der Wert der Gegenleistung in 

einem angemessenen Verhältnis zu dem Wert der 

Schuldverschreibungen steht.

Die vorstehend beschriebenen Ermächtigungen zum Ausschluss 

des Bezugsrechts gelten insgesamt nur für 

Schuldverschreibungen mit Wandlungsrechten oder -pflichten 

bzw. Optionsrechten auf Aktien mit einem anteiligen Betrag am 

Grundkapital von bis zu 10 % des Grundkapitals zum Zeitpunkt 

der Beschlussfassung oder — sofern dieser Betrag niedriger ist — 

zum Zeitpunkt der Ausübung der Ermächtigung. Sofern während 

der Laufzeit der Ermächtigung bis zu ihrer Ausnutzung von 
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anderen Ermächtigungen zur Ausgabe oder zur Veräußerung 

von Aktien der Gesellschaft Gebrauch gemacht und dabei das 

Bezugsrecht ausgeschlossen wird, ist dies auf die vorstehend 

genannte 10 %-Grenze anzurechnen.

Aktien, die auszugeben sind, um Wandlungs- oder 

Optionsrechte oder Wandlungs- oder Optionspflichten aus 

aufgrund dieser Ermächtigung ausgegebenen 

Schuldverschreibungen zu bedienen, dürfen zusammen mit 

Aktien, die während der Laufzeit dieser Ermächtigung aus den 

bestehenden oder künftigen genehmigten Kapitalia ausgegeben 

werden, 40 % des bei Wirksamwerden dieser Ermächtigung 

bestehenden Grundkapitals der Gesellschaft nicht überschreiten.

Im Falle der Ausgabe von Schuldverschreibungen mit 

Wandlungsrecht können die Gläubiger ihre 

Schuldverschreibungen nach Maßgabe der Anleihebedingungen 

in Aktien der Gesellschaft umtauschen. Das Umtauschverhältnis 

ergibt sich aus der Division des Nennbetrags einer 

Schuldverschreibung durch den festgesetzten Wandlungspreis 

für eine neue Aktie der Gesellschaft. Das Umtauschverhältnis 

kann sich auch durch Division des unter dem Nennbetrag 

liegenden Ausgabebetrags einer Schuldverschreibung durch 

den festgesetzten Wandlungspreis für eine neue Aktie der 

Gesellschaft ergeben. Das Umtauschverhältnis kann in jedem Fall 

auf eine ganze Zahl auf- oder abgerundet werden; ferner kann 

eine in bar zu leistende Zuzahlung festgelegt werden. Im Übrigen 

kann vorgesehen werden, dass Spitzen zusammengelegt und/

oder in Geld ausgeglichen werden. Der anteilige Betrag am 

Grundkapital der je Schuldverschreibung zu beziehenden Aktien 

darf den Nennbetrag der Schuldverschreibung nicht 

übersteigen. Die Anleihebedingungen können auch eine 

Wandlungspflicht zum Ende der Laufzeit (oder zu einem früheren 

Zeitpunkt) begründen oder das Recht der Gesellschaft vorsehen, 

bei Endfälligkeit der mit einem Wandlungs- oder Optionsrecht 

verbundenen Schuldverschreibungen (dies umfasst auch eine 

Fälligkeit wegen Kündigung) den Gläubigern der 

Schuldverschreibungen ganz oder teilweise anstelle der Zahlung 

des fälligen Geldbetrages Aktien der Gesellschaft zu gewähren.

Im Falle der Ausgabe von Optionsschuldverschreibungen 

werden jeder Schuldverschreibung ein oder mehrere 

Optionsscheine beigefügt, die den Inhaber nach näherer 

Maßgabe der vom Vorstand festzulegenden 

Optionsbedingungen zum Bezug von Aktien der Gesellschaft 

berechtigen. Der anteilige Betrag am Grundkapital der je 

Schuldverschreibung zu beziehenden Aktien darf den 

Nennbetrag der Optionsschuldverschreibung nicht übersteigen.

Der jeweils festzusetzende Wandlungs- bzw. Optionspreis für 

eine Aktie der Gesellschaft (Bezugspreis) muss mit Ausnahme der 

Fälle, in denen eine Ersetzungsbefugnis oder eine 

Wandlungspflicht vorgesehen ist, entweder mindestens 80 % des 

gewichteten durchschnittlichen Börsenkurses der Aktie der 

Gesellschaft im Computer-Handelssystem Xetra (oder einem an 

dessen Stelle tretenden, funktional vergleichbaren 

Nachfolgesystem) der Frankfurter Wertpapierbörse während der 

letzten zehn Börsenhandelstage vor dem Tag der 

Beschlussfassung durch den Vorstand über die Begebung der 

Wandel- oder Optionsschuldverschreibungen oder — für den Fall 

der Einräumung eines Bezugsrechts — mindestens 80  % des 

volumengewichteten durchschnittlichen Börsenkurses der Aktie 

der Gesellschaft im Computer-Handelssystem Xetra (oder einem 

an dessen Stelle tretenden, funktional vergleichbaren 

Nachfolgesystem) der Frankfurter Wertpapierbörse während der 

Tage, an denen die Bezugsrechte an der Frankfurter 

Wertpapierbörse gehandelt werden, mit Ausnahme der 

Börsenhandelstage, die erforderlich sind, damit der Wandlungs- 

und Optionspreis gemäß § 186 Abs. 2 Satz 2 AktG fristgerecht 

bekannt gemacht werden kann, entsprechen. In den Fällen der 

Ersetzungsbefugnis und der Wandlungspflicht muss der 

Wandlungs- oder Optionspreis nach näherer Maßgabe der 

Anleihebedingungen mindestens entweder den oben genannten 

Mindestpreis betragen oder dem volumengewichteten 

durchschnittlichen Börsenkurs der Aktie der Gesellschaft im 

Computer-Handelssystem Xetra (oder einem an dessen Stelle 

tretenden, funktional vergleichbaren Nachfolgesystem) der 

Frankfurter Wertpapierbörse während der letzten zehn 

Börsenhandelstage vor dem Tag der Endfälligkeit oder dem 

anderen festgelegten Zeitpunkt entsprechen, auch wenn dieser 

Durchschnittskurs unterhalb des oben genannten Mindestpreises 

(80 %) liegt. §§ 9 Abs. 1, 199 AktG bleiben unberührt.

Bei mit Optionsrechten bzw. Wandlungsrechten oder -pflichten 

verbundenen Schuldverschreibungen können im Fall der 

wirtschaftlichen Verwässerung des Werts der Optionsrechte bzw. 

Wandlungsrechte oder -pflichten unbeschadet des § 9 Abs. 1 

AktG die Optionsrechte bzw. Wandlungsrechte oder -pflichten 

nach näherer Bestimmung der Anleihebedingungen 

wertwahrend angepasst werden, soweit die Anpassung nicht 

schon durch Gesetz geregelt ist. Die Anleihebedingungen 

können darüber hinaus für den Fall der Kapitalherabsetzung oder 

anderer außerordentlicher Maßnahmen beziehungsweise 

Ereignisse (wie z.B. Kontrollerlangung durch Dritte) eine 

wertwahrende Anpassung der Optionsrechte bzw. 

Wandlungsrechte/-pflichten vorsehen. 

Die Anleihebedingungen können weiter jeweils festlegen, dass 

die Options- oder Wandelschuldverschreibungen nach Wahl der 
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Gesellschaft statt in neue Aktien aus bedingtem Kapital in bereits 

existierende Aktien der Gesellschaft gewandelt werden können 

oder das Optionsrecht durch Lieferung solcher Aktien erfüllt 

werden kann. Schließlich können die Anleihebedingungen 

vorsehen, dass im Falle der Wandlung die Gesellschaft den 

Wandlungsberechtigten nicht Aktien der Gesellschaft gewährt, 

sondern einen Geldbetrag zahlt, der für die Anzahl der 

anderenfalls zu liefernden Aktien dem gewichteten 

durchschnittlichen Börsenkurs der Aktien der Gesellschaft im 

Xetra-Handel (oder einem an dessen Stelle tretenden, funktional 

vergleichbaren Nachfolgesystem) der Frankfurter 

Wertpapierbörse während der zehn Börsenhandelstage nach 

Erklärung der Wandlung oder der Optionsausübung entspricht.

Der Vorstand ist ermächtigt, im Rahmen der vorstehend 

beschriebenen Vorgaben mit Zustimmung des Aufsichtsrats die 

weiteren Einzelheiten der Ausgabe und Ausstattung der Wandel- 

und/oder Optionsschuldverschreibungen, insbesondere Zinssatz, 

Ausgabekurs, Laufzeit, Stückelung, Verwässerungsschutz und 

den Wandlungs- bzw. Optionszeitraum festzusetzen bzw. im 

Einvernehmen mit den Organen der die Wandel- und/oder 

Optionsschuldverschreibungen begebenden 

Beteiligungsgesellschaften festzulegen.

Bedingte Kapitalerhöhung
Das Grundkapital ist um bis zu 17.910.000,00 € durch Ausgabe 

von bis zu 17.910.000 auf Namen lautende Stückaktien bedingt 

erhöht (bedingtes Kapital, § 4 Abs. 6 der Satzung). Die bedingte 

Kapitalerhöhung dient der Gewährung von Stückaktien an die 

Inhaber bzw. Gläubiger von Schuldverschreibungen, die gemäß 

vorstehender Ermächtigung bis zum 13. Mai 2030 von der 

Gesellschaft oder von Konzernunternehmen der Gesellschaft 

begeben werden. Die Ausgabe der neuen Stückaktien erfolgt zu 

dem jeweils festzulegenden Wandlungs- bzw. Optionspreis wie 

vorstehend beschrieben.

Die bedingte Kapitalerhöhung wird nur insoweit durchgeführt, 

wie die Inhaber bzw. Gläubiger von Wandlungs- oder 

Optionsrechten aus Schuldverschreibungen, die von der 

Gesellschaft oder einer Konzerngesellschaft aufgrund des 

Ermächtigungsbeschlusses der Hauptversammlung vom 

14.  Mai  2025 bis zum 13. Mai 2030 ausgegeben wurden, von 

ihren Wandlungs- oder Optionsrechten Gebrauch machen oder 

wie die zur Wandlung verpflichteten Inhaber bzw. Gläubiger der 

von der Gesellschaft oder von einer Konzerngesellschaft 

aufgrund des Ermächtigungsbeschlusses der Hauptversammlung 

vom 14. Mai 2025 bis zum 13. Mai 2030 ausgegebenen 

Wandelschuldverschreibungen mit Wandlungspflicht ihre Pflicht 

zur Wandlung erfüllen oder soweit die Gesellschaft aufgrund des 

Ermächtigungsbeschlusses vom 14. Mai 2025 bis zum 

13. Mai 2030 ein Wahlrecht ausübt, ganz oder teilweise anstelle 

der Zahlung des fälligen Geldbetrags Aktien der Gesellschaft zu 

gewähren, und soweit nicht ein Barausgleich gewährt oder 

eigene Aktien zur Bedienung eingesetzt werden. Die neuen 

Stückaktien nehmen vom Beginn des Geschäftsjahres an am 

Gewinn teil, in dem sie durch Ausübung von Wandlungs- bzw. 

Optionsrechten oder durch Erfüllung von Wandlungspflichten 

entstehen; abweichend hiervon kann der Vorstand mit 

Zustimmung des Aufsichtsrats festlegen, dass die neuen 

Stückaktien vom Beginn des Geschäftsjahres an am Gewinn 

teilnehmen, für das im Zeitpunkt der Ausübung von Wandlungs- 

bzw. Optionsrechten oder der Erfüllung von Wandlungspflichten 

noch kein Beschluss der Hauptversammlung über die 

Verwendung des Bilanzgewinns gefasst worden ist. Der Vorstand 

ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats den weiteren 

Inhalt der Aktienrechte und die weiteren Einzelheiten der 

Durchführung einer bedingten Kapitalerhöhung festzulegen.

Die Ermächtigung zur Ausgabe von Schuldverschreibungen und 

das dafür geschaffene bedingte Kapital sollen dazu dienen, der 

Gesellschaft zusätzlich zu den klassischen Möglichkeiten der 

Fremd- und Eigenkapitalaufnahme auch weiterhin den 

Handlungsspielraum zu geben, je nach Marktlage attraktive 

Finanzierungsalternativen am Kapitalmarkt zu nutzen.

ERMÄCHTIGUNG ZUM ERWERB UND ZUR VERWENDUNG 
EIGENER AKTIEN MIT DER MÖGLICHKEIT ZUM AUSSCHLUSS 
DES BEZUGSRECHTS DER AKTIONÄRE
Der Vorstand ist aufgrund eines Hauptversammlungsbeschlusses 

vom 14. Mai 2024 gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG ermächtigt, bis 

zum 13. Mai 2029 eigene Aktien der Gesellschaft in einem 

Umfang von bis zu 10 % des zum Zeitpunkt der Beschlussfassung 

bestehenden oder — sofern dieser Betrag niedriger ist — des zum 

Zeitpunkt der Ausübung der Ermächtigung bestehenden 

Grundkapitals der Gesellschaft zu erwerben. Die Ermächtigung 

darf nicht zum Zwecke des Handels in eigenen Aktien genutzt 

werden; im Übrigen liegt die Bestimmung des Erwerbszwecks im 

Ermessen des Vorstands. Die Ermächtigung kann ganz oder in 

Teilbeträgen, einmal oder mehrmals, in Verfolgung eines oder 

mehrerer Zwecke durch die Gesellschaft, durch ihre 

Konzernunternehmen oder für ihre oder deren Rechnung durch 

Dritte im Rahmen der vorgenannten Beschränkungen ausgenutzt 

werden. Die einschränkenden Bestimmungen des § 71 Abs. 2 

AktG sind zu beachten. 

Der Erwerb erfolgt nach Wahl des Vorstands über die Börse (a)), 

mittels eines an alle Aktionäre gerichteten öffentlichen 

Kaufangebots (b)) oder im Wege einer öffentlichen Aufforderung 

an die Aktionäre zur Abgabe von Verkaufsangeboten (c)). 
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a) Im Falle des Erwerbs über die Börse darf der von der 

Gesellschaft gezahlte Kaufpreis je Aktie (ohne 

Erwerbsnebenkosten) den maßgeblichen Börsenpreis um 

nicht mehr als 10  % über- oder unterschreiten; als 

maßgeblicher Börsenpreis gilt dabei der am Tag des Erwerbs 

durch die Eröffnungsauktion ermittelte Kurs der Aktie der 

Gesellschaft im Computer-Handelssystem Xetra (oder einem 

an dessen Stelle tretenden, funktional vergleichbaren 

Nachfolgesystem) der Frankfurter Wertpapierbörse. 

b) Im Falle des Erwerbs mittels eines an alle Aktionäre gerichteten 

öffentlichen Kaufangebots darf der angebotene Kaufpreis je 

Aktie (ohne Erwerbsnebenkosten) den maßgeblichen 

Börsenpreis um nicht mehr als 10 % über- oder unterschreiten; 

als maßgeblicher Börsenpreis gilt dabei der gewichtete 

durchschnittliche Börsenkurs der Aktie der Gesellschaft im 

Computer-Handelssystem Xetra (oder einem an dessen Stelle 

tretenden, funktional vergleichbaren Nachfolgesystem) der 

Frankfurter Wertpapierbörse während der letzten zehn 

Börsenhandelstage vor der Veröffentlichung des 

Kaufangebots. Ergeben sich nach Veröffentlichung eines 

öffentlichen Kaufangebots erhebliche Kursabweichungen vom 

gebotenen Kaufpreis oder den Grenzwerten der gebotenen 

Kaufpreisspanne, so kann das Angebot angepasst werden. In 

diesem Fall bestimmt sich der maßgebliche Betrag nach dem 

entsprechenden Kurs am letzten Handelstag vor der 

Veröffentlichung der Anpassung; die 10  %-Grenze für das 

Über- oder Unterschreiten ist auf diesen Betrag anzuwenden. 

Das Volumen des Angebots kann begrenzt werden. Sofern bei 

einem öffentlichen Kaufangebot das Volumen der 

angebotenen Aktien das vorhandene Rückkaufvolumen 

überschreitet, kann unter insoweit partiellem Ausschluss eines 

eventuellen Andienungsrechts der Erwerb nach dem 

Verhältnis der angedienten Aktien (Andienungsquoten) statt 

nach dem Verhältnis der Beteiligung der andienenden 

Aktionäre an der Gesellschaft (Beteiligungsquote) erfolgen. 

Darüber hinaus können unter insoweit partiellem Ausschluss 

eines eventuellen Andienungsrechts eine bevorrechtigte 

Annahme geringer Stückzahlen bis zu 100 Stück angedienter 

Aktien je Aktionär sowie zur Vermeidung rechnerischer 

Bruchteile von Aktien eine Rundung nach kaufmännischen 

Gesichtspunkten vorgesehen werden. 

c) Bei einer Aufforderung an die Aktionäre zur Abgabe von 

Verkaufsangeboten darf der angebotene Kaufpreis je Aktie 

(ohne Erwerbsnebenkosten) den maßgeblichen Börsenpreis um 

nicht mehr als 10 % über- oder unterschreiten; als maßgeblicher 

Börsenpreis gilt dabei der gewichtete durchschnittliche 

Börsenkurs der Aktie der Gesellschaft im Computer-

Handelssystem Xetra (oder einem an dessen Stelle tretenden, 

funktional vergleichbaren Nachfolgesystem) der Frankfurter 

Wertpapierbörse während der letzten zehn Börsenhandelstage 

vor der Veröffentlichung der Aufforderung an die Aktionäre zur 

Abgabe von Verkaufsangeboten („Aufforderung“). Der 

Kaufpreis oder die Kaufpreisspanne kann angepasst werden, 

wenn sich während der Angebotsfrist erhebliche 

Kursabweichungen vom Kurs zum Zeitpunkt der 

Veröffentlichung der Aufforderung zur Abgabe von 

Verkaufsangeboten ergeben. In diesem Fall bestimmt sich der 

maßgebliche Betrag nach dem entsprechenden Kurs am letzten 

Handelstag vor der Veröffentlichung der Anpassung; die 10 %-

Grenze für das Über- oder Unterschreiten ist auf diesen Betrag 

anzuwenden. Das Volumen der Aufforderung kann begrenzt 

werden. Sofern von mehreren gleichartigen Verkaufsangeboten 

wegen der Volumenbegrenzung nicht sämtliche angenommen 

werden können, kann unter insoweit partiellem Ausschluss eines 

eventuellen Andienungsrechts der Erwerb nach dem Verhältnis 

der Andienungsquoten statt nach Beteiligungsquoten erfolgen. 

Darüber hinaus können unter insoweit partiellem Ausschluss 

eines eventuellen Andienungsrechts eine bevorrechtigte 

Annahme geringerer Stückzahlen bis zu 100 Stück angedienter 

Aktien je Aktionär sowie zur Vermeidung rechnerischer 

Bruchteile von Aktien eine Rundung nach kaufmännischen 

Grundsätzen vorgesehen werden.
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Der Vorstand ist ferner ermächtigt, mit Zustimmung des 

Aufsichtsrats Aktien der Gesellschaft, die aufgrund vorstehender 

Ermächtigung oder einer früher von der Hauptversammlung 

erteilten Ermächtigung nach § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG erworben 

werden oder wurden, über die Börse oder durch öffentliches 

Angebot an alle Aktionäre zu veräußern. Im Falle der 

Veräußerung der eigenen Aktien durch Angebot an alle 

Aktionäre ist der Vorstand ermächtigt, mit Zustimmung des 

Aufsichtsrats das Bezugsrecht der Aktionäre für Spitzenbeträge 

auszuschließen. Die Aktien dürfen in folgenden Fällen auch in 

anderer Weise mit Zustimmung des Aufsichtsrats, und damit 

unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre, veräußert 

werden:

+ Veräußerung von Aktien mit einem anteiligen Betrag des 

Grundkapitals von insgesamt bis zu 10 % des Grundkapitals 

gegen Zahlung eines Geldbetrags je Aktie, der den 

Börsenpreis von Aktien der Gesellschaft zum Zeitpunkt der 

Veräußerung nicht wesentlich unterschreitet; 

+ Begebung der Aktien als Gegenleistung zum Zwecke des 

Erwerbs von Unternehmen, Unternehmensteilen oder 

Beteiligungen an Unternehmen;

+ Bedienung von Wandel- oder Optionsschuldverschreibungen, 

die aufgrund einer Ermächtigung der Hauptversammlung 

begeben worden sind.
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Die Ermächtigung zum Bezugsrechtsausschluss gilt insgesamt für 

Aktien mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital von bis zu 

10  % des Grundkapitals zum Zeitpunkt der Beschlussfassung 

oder zum Zeitpunkt der Ausübung der Ermächtigung, je 

nachdem, in welchem Zeitpunkt das Grundkapital auf einen 

kleineren Betrag lautet. Sofern während der Laufzeit der 

vorliegenden Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien von 

anderen Ermächtigungen zur Ausgabe oder zur Veräußerung 

von Aktien der Gesellschaft oder zur Ausgabe von Rechten, die 

den Bezug von Aktien der Gesellschaft ermöglichen oder zu ihm 

verpflichten, Gebrauch gemacht und dabei das Bezugsrecht 

ausgeschlossen wird, darf die Summe der insgesamt unter 

Ausschluss des Bezugsrechts ausgegebenen oder veräußerten 

Aktien 10 % des Grundkapitals nicht überschreiten. 

Der Vorstand ist schließlich ermächtigt, mit Zustimmung des 

Aufsichtsrats Aktien der Gesellschaft, die aufgrund vorstehender 

Ermächtigung oder einer früher von der Hauptversammlung 

gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG erteilten Ermächtigung erworben 

werden oder wurden, einzuziehen, ohne dass die Durchführung 

der Einziehung eines weiteren Hauptversammlungsbeschlusses 

bedarf. Die Einziehung kann auch nach § 237 Abs. 3 Nr. 3 AktG 

ohne Kapitalherabsetzung in der Weise erfolgen, dass sich durch 

die Einziehung der Anteil der übrigen Stückaktien am 

Grundkapital gemäß § 8 Abs. 3 AktG erhöht. Der Vorstand ist 

gemäß § 237 Abs. 3 Nr. 3 zweiter Halbsatz AktG ermächtigt, die 

Angabe der Zahl der Aktien in der Satzung anzupassen. Die 

Einziehung kann auch mit einer Kapitalherabsetzung verbunden 

werden; in diesem Fall ist der Vorstand ermächtigt, das 

Grundkapital um den auf die eingezogenen Aktien entfallenden 

anteiligen Betrag des Grundkapitals herabzusetzen und die 

Angabe der Zahl der Aktien und des Grundkapitals in der 

Satzung entsprechend anzupassen.

Die Ermächtigungen zum Erwerb eigener Aktien, zu ihrer 

Veräußerung und zu ihrem Einzug können jeweils ganz oder 

teilweise, im letzteren Fall auch mehrmals, ausgeübt werden. 

Die dem Vorstand von der Hauptversammlung erteilte 

Ermächtigung, in begrenztem Umfang eigene Aktien der 

Gesellschaft zu erwerben, ist ein in vielen Unternehmen übliches 

Instrument. Durch die Möglichkeit, die eigenen Aktien wieder zu 

veräußern, wird die Gesellschaft in die Lage versetzt, z.B. 

langfristig orientierte Anleger im In- und Ausland zu gewinnen 

oder im Rahmen ihrer beabsichtigten Akquisitionspolitik flexibel 

und kostengünstig bei dem Erwerb von Unternehmen agieren zu 

können, um beispielsweise in bestimmten Fällen eigene Aktien 

als Gegenleistung bei Unternehmenskäufen zu verwenden. 

Darüber hinaus soll es der Gesellschaft ermöglicht werden, die 

Aktien auch zur Bedienung von Wandel- und 

Optionsschuldverschreibungen zu verwenden. Es kann 

zweckmäßig sein, anstelle neuer Aktien aus einer 

Kapitalerhöhung ganz oder teilweise eigene Aktien zur Erfüllung 

der Wandlungs- oder Optionsrechte einzusetzen. Durch die 

Verwendung eigener Aktien wird die Verwässerung der Anteile 

der Aktionäre, wie sie bei einem Einsatz des bedingten Kapitals 

eintreten würde, ausgeschlossen. Die weiter bestehende 

Möglichkeit zur Einziehung eigener Aktien stellt eine ebenfalls 

übliche Alternative zu deren Verwendung im Interesse der 

Gesellschaft und ihrer Aktionäre dar. 

ZIFFER 8: WESENTLICHE VEREINBARUNGEN, DIE UNTER 
DER BEDINGUNG EINES KONTROLLWECHSELS INFOLGE 
EINES ÜBERNAHMEANGEBOTS STEHEN
K+S verfügt aktuell über eine syndizierte Kreditlinie von 

400  Mio.  €. Gemäß den Vertragsbedingungen werden alle im 

Rahmen der Kreditlinie gezogenen Ausleihungen unmittelbar zur 

Rückzahlung fällig und zahlbar sowie die Kreditlinie insgesamt 

kündbar, sollten eine allein handelnde Person oder mehrere 

gemeinschaftlich handelnde Personen die Kontrolle über die K+S 

Aktiengesellschaft erhalten. Auch bei den von der K+S 

Aktiengesellschaft emittierten Anleihen haben die jeweiligen 

Gläubiger im Fall eines Kontrollwechsels das Recht, die noch 

nicht zurückgezahlten Anleihen zu kündigen.

Die in den Kreditverträgen und Anleihebedingungen für den Fall 

eines Kontrollerwerbs vereinbarten Regelungen sind üblich und 

zum Schutz der berechtigten Gläubigerinteressen angemessen. 

ZIFFER 9: ENTSCHÄDIGUNGSVEREINBARUNGEN, DIE FÜR 
DEN FALL EINES ÜBERNAHMEANGEBOTS MIT DEN 
MITGLIEDERN DES VORSTANDS ODER ARBEITNEHMERN 
GETROFFEN SIND
Derartige Vereinbarungen bestehen mit den Mitgliedern des 

Vorstands der K+S Aktiengesellschaft und sind auf Seite 240 im 

Vergütungsbericht detailliert erläutert. Die mit den Mitgliedern 

des Vorstands bestehenden Entschädigungsvereinbarungen 

berücksichtigen in angemessenem Umfang sowohl die 

berechtigten Interessen der Betroffenen als auch die der 

Gesellschaft und ihrer Aktionäre. 
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